Vorwort

Nicht nur die Gründer, auch die bereits etablierten Unternehmer profitieren von einem zeitgemäßen Unternehmerrecht: Die Novelle der Gewerbeordnung stellt einen weiteren Modernisierungs- und Liberalisierungsschritt dar. Es werden damit folgende Ziele angestrebt: 

- Den Mut zum Selbstständigsein durch Liberalisierung und Entbürokratisierung der Gewerbeordnung zu fördern. 

- Vereinfachungen und Erleichterungen sowohl für bereits tätige als auch zukünftige Unternehmer zu schaffen 

- Verwaltungsvereinfachung
Die Freude an der Selbstständigkeit zu bestätigen und neu zu wecken und für optimale Rahmenbedingungen unternehmerischen Engagements zu sorgen, schulden wir nicht nur den Unternehmern von heute, sondern vor allem auch den Unternehmern von morgen. Das Jahr 2002 wurde von der Wirtschaftskammer zum „Jahr der Gründer“ erklärt. Nach dem Gründererfolg des Jahres 2001 mit über 25.000 Neugründungen allein im Bereich der gewerblichen Wirtschaft wird für kommendes Jahr die 30.000 Neugründer-Schallmauer anvisiert.

Neben der Reduzierung der bürokratischen Hürden, der Beibehaltung des NEUFÖG und seiner Ausweitung auf Betriebsnachfolger und der Forcierung neuer Finanzierungsinstrumente (z.B. Double Equity Funds) ist dafür auch die Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen des Unternehmerberufes ein wichtiges Handlungsfeld.

Bereits im Regierungsprogramm verankertes Ziel ist es, den Mut zum Selbstständigsein durch eine Gewerbeordnung zu fördern, die den geänderten wirtschaftlichen Erfordernissen unserer Zeit entspricht. 

Die Prinzipien der Reform

Die zentralen Prinzipien der Reform der Gewerbeordnung tragen in mehrfacher Hinsicht den Anforderungen einer flexiblen und erfolgsorientierten Wirtschaft Rechnung: 

· Schlankes Gesetz statt Überregulierung: Die Gewerbeordnung nach der Novelle ist ein entrümpeltes und allgemein verständliches Gesetzeswerk. Die Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der einzelnen Gewerbe wurden überarbeitet und in eine straffe und leicht überschaubare Form gebracht.

· Dienstleistungsstaat statt Bürokratiedschungel: Ein weiteres Grundprinzip bestand darin, Barrieren für das Selbstständigwerden zu beseitigen und die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien auch in der Anwendung der Gewerbeordnung voll zum Einsatz zu bringen. 

· Individuelle Kompetenz anerkennen statt starr regulieren: Das hohe Niveau des Ausbildungsstandes soll auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Die Fairness erfordert es, auch die nicht nach vorgegebenen Ausbildungswegen erworbenen Befähigungen zu berücksichtigen und anzuerkennen. Die Qualitätsfrage gewinnt in der Praxis ohnehin an Bedeutung: Es sind die immer besser informierten Konsumenten, die über die Qualität der angebotenen Leistung entscheiden. In diesem Sinn soll die Meisterprüfung weiterhin eine wichtige Orientierungshilfe für die Konsumenten darstellen.

1. Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick

· Begründung aller Gewerbe durch Anmeldung bei der Bezirksverwaltungsbehörde (einzige Ausnahme: Waffengewerbe betreffend militärische Waffen und militärische Munition) (§ 339 Abs. 1);

· Einheitliche Anlaufstelle („one-stop-shop“) in Verbindung mit dem Ausbau des e-governments (§ 333 Abs. 2 iV.m. § 339 Abs. 4);

· Grundlegende Änderung der Struktur des Befähigungsnachweissystems; genereller und individueller Nachweis der Befähigung; Entfall des Nachsichtsverfahrens vom Befähigungsnachweis; Umsetzung der sogenannten 3. Diplomanerkennungsrichtlinie (§§ 18 und 19; Entfall des § 28);

· Beibehaltung der Meisterprüfung als vorrangiger Zugang zum Handwerk, jedoch nur mehr Eigenberechtigung des Zulassungswerbers als Zugangsvoraussetzung; Einführung eines Modulsystems bei der Meisterprüfung; Entfall einzelner Module oder Teile von solchen im Fall einer bestandenen einschlägigen Lehrabschlussprüfung (§§ 20 und 21);

· Festlegung des Prüfungsstoffes der Meisterprüfung und sonstiger Befähigungsprüfungen durch die zuständige Fachorganisation der Wirtschaftskammer Österreich nach Anhörung insbesondere der Bundesarbeitskammer (§ 21 Abs. 4, § 22);

· Einheitliche Liste der reglementierten Gewerbe (§ 94);

· Entfall der Kategorie der bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe; Zuverlässigkeitsprüfung bei einigen sensiblen Gewerben zur Wahrung öffentlicher Interessen (§ 95);

· Entfall der Verwandtschaften zwischen Gewerben, stattdessen Neugestaltung der verbundenen Gewerbe und der Nebenrechte einzelner Gewerbe, Aufwertung der Teilgewerbe (keine Einschränkung der Beschäftigungszahl, Entfall des generellen Verbots Lehrlinge auszubilden) (§ 31; Art II);

· Das Handels- und Handelsagentengewerbe wird zu einem freien Gewerbe, lediglich der Handel mit Medizinprodukten und die bisher bewilligungspflichtigen Handelstätigkeiten (zB Waffenhandel, Handel mit Arzneimitteln und Giften) bleiben an einen Befähigungsnachweis gebunden;

· Vereinfachung und Vereinheitlichung der Nebenrechte für alle Gewerbetreibenden (§ 32); 

· Neuregelung des Konkurses als Gewerbeausschluss- bzw. –entziehungsgrund (§ 13); redliches Scheitern soll eine „zweite Chance“ ermöglichen

· Entfall der Rechtseinrichtung des gewerberechtlichen Pächters; 

· Entfall des Nachweises der Gegenseitigkeit (bzw. der Gleichstellung mit Inländern) bei Drittstaatsangehörigen, wenn legaler Aufenthalt in Österreich gegeben ist (§ 14);

· Abdeckung weiterer Betriebsstätten durch die Stammgewerbeberechtigung (§ 46);

· Entfall der Bedarfsprüfung bei Sperrstundenverlängerungen im Gastgewerbe, Ausweitung der Betriebszeiten für bestimmte Gastgärten (§§ 112 und 113);

· Entfall überholter und besonders kasuistischer Regelungen (z.B. Entfall der Bedarfsprüfung beim Bestattergewerbe, Entfall der Bestimmungen über das Aufsuchen von Gewerbetreibenden und Land- und Forstwirten zur Aufnahme von Bestellungen, einfachere Regelung der Verabreichungsbefugnisse der Würstelstände und Imbissstuben);

· Neugestaltung und Vereinfachung der Organisation des Prüfungswesens (§§ 350 bis 352a);

· Neugestaltung der bisherigen EWR-Anpassungsbestimmungen; Umsetzung der Geldwäscherichtlinie im österreichischen Recht (§§ 373a bis 373f; §§ 365m bis 365t);

· Die noch nicht vorhandene Betriebsanlagengenehmigung soll der Begründung einer Gewerbeberechtigung nicht mehr entgegen stehen(§ 15);

· Ermöglichung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Postwesens.

2. Zu den wichtigsten Bestimmungen im Einzelnen

Zur Erklärung der Begriffe:

· reglementierte Gewerbe: 

Gewerbe, für die bei der Anmeldung eine bestimmte Befähigung nachzuweisen ist. Diese besteht bei Handwerken in einer Meisterprüfung, einer sonstigen Befähigungsprüfung oder in einer vergleichbaren Qualifikation. Bei einigen sensiblen Gewerben ist zusätzlich eine Überprüfung der Zuverlässigkeit erforderlich.

· freie Gewerbe:

Zur selbstständigen Ausübung ist nur die Anmeldung des Gewerbes notwendig, es muss aber keine Befähigung nachgewiesen werden.

Bedeutsame freie Gewerbe sind z.B. (vgl. Liste der freien Unternehmenstätigkeiten unter www.bmwa.gv.at, Service, Gründerservice)

Adressenbüros

Altstoffsammler, -behandler und –verwerter

Baustofferzeuger

Botendienste

Content Provider

Dekorateure

Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik

Fahrradvermietung

Filmproduktion

Werbeagentur

etc.

Zum freien Gewerbe wird durch die Novelle insbesondere das wichtige Handelsgewerbe das bisher ein gebundenes Gewerbe gewesen ist.

a) One-stop-shop

Die Begründung einer Gewerbeberechtigung kann nun in allen Fällen durch Anmeldung bei der Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat in Statutarstädten) erfolgen. Das „one-stop-shop“-Prinzip bei der Gründung wird durch die Möglichkeit der elektronischen Gewerbeanmeldung optimiert, durch die sich der Gründer den Weg zur Behörde überhaupt ersparen kann – sofern sich die Behörde selbst Kenntnis über gewerberechtlich relevante Daten verschaffen kann (Geburtsurkunde, Meldezettel, Strafregisterbescheinigung). 

Beispiele: 

Wollte jemand bisher etwa ein bewilligungspflichtiges Gewerbe anmelden, war hierfür der Landeshauptmann zuständig, nunmehr ist in allen Fällen die örtliche Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft; Magistrat in Statutarstädten) zuständig.

Wollte jemand etwa ein freies Gewerbe anmelden, musste er bisher seine Anmeldung schriftlich per Post vornehmen oder persönlich bei der Behörde vorsprechen. Es war zusätzlich in allen Fällen die zeitaufwendige Beschaffung eines Strafregisterauszuges erforderlich. Nunmehr ist auch eine elektronische Anmeldung ohne weiteres möglich, die Bezirksverwaltungsbehörde kann Auskünfte anderer Behörden selbstständig einholen, es entfällt die Beibringung des Strafregisterauszuges durch den Gewerbeanmelder. 

Durch die Bestimmungen des Neugründungsförderungsgesetzes sind Neugründungen generell von allen Gebühren befreit, dies bedeutet eine Ersparnis in jedem Einzelfall bis zu etwa 250 Euro.

b) Grundlegende Änderung des Befähigungsnachweissystems

Das Befähigungsnachweissystem wird modernisiert und flexibilisiert: Die Frage des Befähigungsnachweises wird bei einer einzigen Behörde abgehandelt. Soweit die Qualifikation nicht nach Maßgabe der für jedes einzelne Gewerbe im Verordnungsweg festzulegenden Zugangswege nachgewiesen werden kann, reichen für den Gewerbezugang auch Belege aus, die eine fachlich einwandfreie Ausübung der in Aussicht genommenen Tätigkeiten unzweifelhaft erscheinen lassen (individueller Nachweis der Befähigung). Damit wird das bisherige Nachsichtsverfahren beim Landeshauptmann überflüssig. In das Befähigungsnachweissystem werden auch die Kriterien der sogenannten „3. Diplomanerkennungsrichtlinie“ eingebaut. Dadurch wird sichergestellt, dass Österreicher, die in Österreich eine den EU-Richtlinien entsprechende Berufserfahrung oder Ausbildung absolviert haben, keine ungünstigeren Zugangsbedingungen zu erfüllen haben als EWR-Staatsangehörige mit Berufserfahrung in einem anderen EWR-Mitgliedstaat. 

Beispiel:

Hatte jemand die Absicht, ein Gastgewerbe zu begründen und wollte eine Nachsicht vom Befähigungsnachweis beantragen, so musste er zuerst wegen der Nachsicht zum Landeshauptmann und dann zusätzlich nach dem Nachsichtsverfahren mit dem Nachsichtsbescheid zur Bezirksverwaltungsbehörde um das Gewerbe dort anzumelden. Nunmehr tritt an die Stelle der Nachsicht der individuelle Nachweis der Befähigung, für dieses Verfahren wie auch für die Gewerbeanmeldung selbst ist nun ausschließlich die örtliche Bezirksverwaltungsbehörde (in Statutarstädten Magistrat) zuständige Anlaufstelle. Dadurch reduziert sich der Zeitaufwand und der Aufwand an zurückzulegenden Wegen beträchtlich, es ist dem Gewerbetreibenden dadurch leichter möglich sein Gewerbe anzutreten. Insgesamt bedeutet dies eine Ersparnis an Kosten und eine Verbesserung der Verdienstmöglichkeiten für den neuen Unternehmer. Gleichzeitig werden durch diese Umorganisation Kosten der staatlichen Verwaltung eingespart.

c) Beibehaltung der Meisterprüfung

Die Meisterprüfung als vorrangiger Zugang zum Handwerk wird beibehalten, einzige Zulassungsvoraussetzung ist die Volljährigkeit. Die erfolgreiche Absolvierung der Lehrabschlussprüfung ersetzt bei dem betreffenden Gewerbe das fachlich praktische Modul der Meisterprüfung. Damit wird die Bedeutung der Lehrausbildung unterstrichen.

d) Optimierung des Prüfungssystems

Das Prüfungswesen wird – sowohl, was die Organisation als auch die Durchführung der einzelnen Prüfungen betrifft - vereinheitlicht und vereinfacht. Das entscheidende Kriterium für die Auswahl der Prüfer ist die fachliche Qualifikation. Der Prüfer muss keinen Gewerbeschein mehr besitzen. Dadurch, dass die Prüfung grundsätzlich öffentlich sein muss und standardisierte computerunterstützte Abfragesysteme mit Mehrfachauswahl („Multiple-Choice“-Verfahren) zu verwenden sind, wird eine verstärkte Transparenz, eine bessere Nachprüfbarkeit der Prüfungsergebnisse und eine Angleichung der Prüfungsanforderungen bewirkt. Die Festlegung des Prüfungsstoffes der Meisterprüfung und allfälliger sonstiger Befähigungsprüfungen erfolgt durch die zuständige Fachorganisation der Wirtschaftskammer Österreich nach Anhörung der Bundesarbeitskammer.

e) Vereinfachung der Gewerbesystematik

Entsprechend der Vorgabe im Regierungsprogramm wird auch die Systematik bei den Gewerbekategorien vereinfacht. Anstatt bisher drei gibt es nun nur mehr eine einzige Gewerbeliste (vgl. 3.). Darin werden alphabetisch geordnet alle Gewerbe angeführt, bei denen auch in Hinkunft ein Befähigungsnachweis zu erbringen ist („reglementierte Gewerbe“). Alle anderen Gewerbe sind freie Gewerbe. Daneben bleiben die durch die Gewerberechtsnovelle 1997 eingeführten Teilgewerbe erhalten. Die bisherige Unterscheidung in Handwerke und gebundene Gewerbe entfällt, der Handwerksbegriff bleibt jedoch im Gesetz erhalten. Bei Gewerben, bei denen öffentliche Interessen (z.B. öffentliche Sicherheit, Leben und Gesundheit von Personen, Konsumentenschutz) in besonderer Weise berührt sind (z.B. Waffengewerbe, Berufsdetektive, Bewachungsgewerbe, Baumeister, Elektrotechnik, Inkassoinstitute, Reisebüros), ist die Ausübung erst nach rechtskräftig abgeschlossener Zuverlässigkeitsprüfung möglich. Die gesetzlich festgelegten Verwandtschaften zwischen Gewerben werden nicht übernommen, stattdessen erfolgte eine Neugestaltung der verbundenen Gewerbe und eine Ausweitung der Nebenrechte einzelner Gewerbe. Die Teilgewerbe werden aufgewertet, es gibt keine Einschränkung der Zahl der Beschäftigten und kein generelles Verbot der Lehrlingsausbildung mehr.

f) Handelsgewerbe wird freies Gewerbe

Das Handels- und das Handelsagentengewerbe werden zu freien Gewerben. Lediglich der Handel mit Medizinprodukten und die bisher bewilligungspflichtigen Handelstätigkeiten (z.B. Waffenhandel, Handel mit Arzneimitteln und Giften) bleiben an einen Befähigungsnachweis gebunden. 

Vorteil: Musste ein potentieller Unternehmer bisher bei der Gewerbeanmeldung für ein Handelsgewerbe Befähigungsnachweise über relativ umfangreiche meist mindestens dreijährige Ausbildungen vorlegen oder den Weg über die Erlangung einer Nachsicht beschreiten, so kann nun jede volljährige Person ohne weitere zusätzliche Voraussetzungen das Gewerbe anmelden.

g) Vereinfachung des Zuganges zum Gastgewerbe

Das Gastgewerbe bleibt ein reglementiertes Gewerbe. Die einzelnen Zugangsbestimmungen zum Gastgewerbe werden vereinfacht. So reicht z.B. der Abschluss einer fachspezifischen Lehrabschlussprüfung für die Eröffnung eines Lokals aus (die Regelung erfolgt durch Verordnung, Inkrafttreten voraussichtlich Anfang 2003).
h) Erweiterung des Befugnisumfanges beim freien Gastgewerbe

Beim freien Gastgewerbe (Imbissstuben, Würstelstand) wird die bisherige sehr umfangreiche und ins Detail gehende Aufzählung einzelner Speisen beseitigt. Stattdessen wird die Verabreichung von Speisen in einfacher Art für zulässig erklärt. Dazu gehören beispielsweise auch vegetarische Speisen und Mehlspeisen. Der Ausschank nicht alkoholischer Getränke ist nicht mehr auf kalte Getränke beschränkt. 

Beispiel: Bisher durften an einem Würstelstand keine Pizzaschnitten oder Germknödel verabreicht werden. Dies ist nunmehr zulässig.

i) Erleichterungen für Schanigärten

Beim reglementierten Gastgewerbe sollen sogenannte "Schanigärten" in Hinkunft ohne Beschränkung auf eine bestimmte Jahreszeit bis 23 Uhr betrieben werden dürfen (bisher 15. Juni bis einschließlich 15. September). Bescheidmäßige Sperrstundenverlängerungen sollen nicht mehr an eine Bedarfsprüfung gebunden sein. 

j) Jugendschutz

Die Bestimmung, wonach Gastgewerbetreibende verpflichtet  sind, auch kalte nicht alkoholische Getränke auszuschenken, die Bestimmungen über das sogenannte Jugendgetränk, die allgemeinen Maßnahmen gegen Alkoholmissbrauch sowie das Alkoholausschankverbot an Jugendliche werden weiterhin im Gesetz geregelt.
k) Bestatter: hier entfällt die Bedarfsprüfung
l) Neubeginn trotz Konkurs

Das „redliche Scheitern“ eines Unternehmers soll künftig nicht mehr grundsätzlich das endgültige Aus für eine selbstständige Karriere sein. Der Konkurs bildet keinen generellen Gewerbeausschluss- bzw. –entziehungsgrund mehr. Die strafrechtlichen Tatbestände (z.B. Krida) bleiben aber ein Ausschlussgrund. Auch die Abweisung eines Konkurses mangels Masse stellt einen Ausschlussgrund dar, sofern eine Eintragung im Insolvenzregister vorliegt. 

m) Verbesserung bei Nebenrechten

Die Nebenrechte werden für alle Gewerbetreibenden vereinfacht und vereinheitlicht. Hervorzuheben ist dabei das nunmehr allen Gewerbetreibenden zukommende Recht, Gesamtaufträge zu übernehmen, sofern ein wichtiger Teil des Auftrages ihrem Gewerbe zukommt, sowie Teilgewerbe auszuüben, soweit das Teilgewerbe in fachlichem Zusammenhang mit der hauptberuflich ausgeübten gewerblichen Tätigkeit steht (zB entsprechende Handelstätigkeit in Verbindung zB mit Änderungsschneiderei, Fahrradtechnik oder Reinigung von Polstermöbeln), sofern eine Fachkraft hiefür verwendet wird. Das Recht, Waren zu kaufen, zu verkaufen und zu vermieten, wird ebenfalls zu einem Nebenrecht aller Gewerbetreibenden. 

Beispiel: Ein Zimmermeister kann einen Gesamtauftrag über einen Dachbodenausbau mit Neuadaption des Dachstuhles einschließlich der Gas- Wasser- und Elektroinstallationen übernehmen. Einziges Erfordernis ist für die Elektro- und Wasserinstallationen befugte Gewerbetreibende heranzuziehen.

n) Lebensmittelhandel: 

In Hinkunft soll den Lebensmittelhändlern das Recht zustehen, Speisen in einfacher Art zu verabreichen. Bier kann auch offen ausgeschenkt werden (also keine Beschränkung auf handelsübliche verschlossene Gefäße)

Beispiel: Jeder Lebensmittelhändler kann daher in seinem Verkaufsraum bis zu acht Verabreichungsplätze zur Verfügung stellen und dort Speisen in einfacher Art verabreichen sowie nichtalkoholische Getränke und Bier ausschenken.

o) weitere Neuerungen: 

Schließlich enthält der vorliegende Entwurf noch bemerkenswerte Neuerungen, von denen sowohl Neugründer wie auch die etablierten Unternehmer profitieren: Das Recht, weitere Betriebsstätten zu begründen, soll bereits durch die Stammgewerbeberechtigung abgedeckt sein, dass heißt, bei der Eröffnung einer Filiale ist keine zusätzliche gewerberechtliche Bewilligung (außer Betriebsanlagenrecht) notwendig.

Der Überblick über die zentralen Inhalte des Entwurfes zeigt eines klar: Die weiterentwickelte Gewerbeordnung bringt nicht nur für junge, sondern auch für etablierte Unternehmer klare Vorteile - und insgesamt wichtige Verbesserungen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Sie steht aber auch für ein neues, zeitgemäßes Verständnis des Unternehmerberufes und seiner Bedeutung für Wachstum und Wohlstand. 

3. Liste der reglementierten Gewerbe

1. Arbeitsvermittlung

2. Augenoptik (Handwerk)

3. Bäcker (Handwerk)

4. Bandagisten; Orthopädietechnik; Miederwarenerzeugung (verbundenes Handwerk)

5. Baumeister, Brunnenmeister

6. Bestattung

7. Bodenleger (Handwerk)

8. Buchbinder; Etui- und Kassettenerzeugung; Kartonagewarenerzeugung (verbundenes Handwerk)

9. Buchhaltung

10. Chemische Laboratorien

11. Dachdecker (Handwerk)

12. Damenkleidermacher;
Herrenkleidermacher; Wäschewarenerzeugung (verbundenes Handwerk)

13. Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (Handwerk)

14. Drogisten

15. Drucker und Druckformenherstellung

16. Elektrotechnik

17. Erzeugung von kosmetischen Artikeln

18. Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotechnikunternehmen)

19. Fleischer (Handwerk)

20. Fotografen 

21. Fremdenführer

22. Friseur und Perückenmacher (Stylist) (Handwerk)

23. Fußpflege 

24. Gärtner; Blumenbinder (Floristen) (verbundenes Handwerk)

25. Gas- und Sanitärtechnik

26. Gastgewerbe

27. Getreidemüller 

28. Glaser, Glasbeleger und Flachglasschleifer; Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler; Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung (verbundenes Handwerk)

29. Gold- und Silberschmiede; Gold-, Silber- und Metallschläger (verbundenes Handwerk)

30. Hafner (Handwerk)

31. Heizungstechnik; Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)

32. Herstellung von Arzneimitteln und Giften und Großhandel mit Arzneimitteln und Giften

33. Herstellung und Aufbereitung von Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fallen und Handel mit Medizinprodukten

34. Hörgeräteakustik (Handwerk)

35. Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger)

36. Inkassoinstitute

37. Kälte- und Klimatechnik (Handwerk)

38. Keramiker; Platten- und Fliesenleger (verbundenes Handwerk)

39. Kommunikationselektronik (Handwerk)

40. Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzelter und der Kanditen-, Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung (Handwerk)

41. Kontaktlinsenoptik

42. Kosmetik (Schönheitspflege) 

43. Kraftfahrzeugtechnik; Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer (verbundenes Handwerk)

44. Kürschner; Säckler (Lederbekleidungserzeugung) (verbundenes Handwerk)

45. Kunststoffverarbeitung (Handwerk)

46. Lebens- und Sozialberatung

47. Maler und Anstreicher; Lackierer; Vergolder und Staffierer; Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)

48. Massage 

49. Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik; Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik; Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung; Mechatroniker für Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)

50. Milchtechnologie 

51. Oberflächentechnik; Metalldesign (verbundenes Handwerk) 

52. Orgelbauer; Harmonikamacher; Klaviermacher; Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger; Holzblasinstrumenteerzeuger; Blechblasinstrumenteerzeuger (verbundenes Handwerk)

53. Orthopädieschuhmacher (Handwerk)

54. Pflasterer (Handwerk)

55. Rauchfangkehrer (Handwerk)

56. Reisebüros

57. Sattler einschließlich Fahrzeugsattler und Riemer; Ledergalanteriewarenerzeugung und Taschner (verbundenes Handwerk)

58. Schädlingsbekämpfung (Handwerk)

59. Schlosser; Schmiede; Landmaschinentechnik (verbundenes Handwerk)

60. Schuhmacher (Handwerk)

61. Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum

62. Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewachungsgewerbe)

63. Spediteure einschließlich der Transportagenten

64. Spengler; Kupferschmiede (verbundenes Handwerk)

65. Sprengungsunternehmen

66. Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher

67. Stukkateure und Trockenausbauer (Handwerk)

68. Tapezierer und Dekorateure (Handwerk)

69. Technische Büros - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure)

70. Textilreiniger
(Chemischreiniger, Wäscher und Wäschebügler) (Handwerk)

71. Tischler; Modellbauer; Bootbauer; Binder; Drechsler; Bildhauer (verbundenes Handwerk)

72. Überlassung von Arbeitskräften

73. Uhrmacher (Handwerk)

74. Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation

75. Vermittlung von Personalkrediten, Hypothekarkrediten und Vermögensberatung (einschließlich Vermittlung von Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG);

76. Versicherungsagent

77. Versicherungsmakler;
Berater in Versicherungsangelegenheiten (verbundenes Gewerbe)

78. Vulkaniseur

79. Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer (Handwerk)

80. Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschließlich des Waffenhandels

81. Zahntechniker (Handwerk)

82. Zimmermeister
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